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 Veröffentlicht am 22.02.2005

Norm

ZPO §279

ZPO §332 Abs2

ZPO §365

Rechtssatz

Ein präkludierter Beweis kann bei der fortgesetzten mündlichen Verhandlung nur dann benützt werden, wenn dadurch

das Verfahren nicht verzögert wird. Wird der aufgetragene Kostenvorschuss zwar nach Ablauf der gesetzten Frist, aber

doch so rechtzeitig erlegt, dass der beantragte Sachverständige ohne Verfahrensverzögerung bestellt werden kann, so

ist der Sachverständigenbeweis trotz des Präklusionsbeschlusses aufzunehmen.
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